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Abstract 

Against the background of the internationally 
growing number of relapses into conflict, espe-
cially following civil wars which have already 
officially been declared as terminated and the 
increasing relevance of peacebuilding actions of 
the international community resulting therefrom, 
this paper examines the work of the Peacebuild-
ing Commission (PBC) of the United Nations. On 
the one hand, subsequent to some introductory 
remarks on the concept of peacebuilding itself as 
well as on the composition and operating modes 
of the PBC, its particular mandates are identified 
systematically while inserting them into the larg-
er context of the peacebuilding system of the 
United Nations and making an assessment of 
their fulfilment so far. Thereafter, a description of 
the future opportunities of the Commission in 
the field of peacebuilding is given in special con-
sideration of its potential within the system of 
the United Nations and the respective aspects of 
international law.  

Zusammenfassung  

Vor dem Hintergrund der international steigen-
den Zahl an Konfliktrückfällen insbesondere im 
Anschluss an bereits offiziell für beendet erklärte 
Bürgerkriege und die daraus folgende zuneh-
mende Relevanz von Peacebuilding-Maßnahmen 
der internationalen Gemeinschaft, wird in die-
sem Beitrag die Arbeit der Kommission für Frie-
denskonsolidierung der Vereinten Nationen un-
tersucht. Einerseits werden hierbei, nach einigen 
einführenden Erläuterungen zum Begriff der 
Friedenskonsolidierung an sich sowie der Zu-
sammensetzung und Funktionsweise der Kom-
mission, zunächst ihre einzelnen Aufträge sys-
tematisch unter Einordnung in den Kontext des 
Peacebuilding-Systems der Vereinten Nationen 
herausgearbeitet und eine auswertende Bilanz 
unter ihre bisherige Erfüllung gezogen. Daran 
anschließend erfolgt eine Darstellung der zu-
künftigen Möglichkeiten der Kommission im 
Bereich der Friedenskonsolidierung unter beson-
derer Berücksichtigung ihres Potenzials inner-
halb des Systems der Vereinten Nationen sowie 
der einschlägigen völkerrechtlichen Aspekte.  
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I. Einführung 

Wie bereits in der Präambel der Charta der Vereinten Nationen (VN-Charta) aus-
drücklich festgelegt, ist es eines der fundamentalsten Ziele der Organisation ”to save 
succeeding generations from the scourge of war“. Die, sich in den letzten Jahrzehn-
ten verstärkt abzeichnende, Verlagerung des weltweiten Konfliktgeschehens weg 
von internationalen Kriegen hin zu innerstaatlichen Konflikten stellt die internationa-
le Gemeinschaft und mithin die Vereinten Nationen (VN) im Hinblick auf dieses Ziel 
jedoch stetig vor neuartige Herausforderungen.1 So existiert eine Reihe von Faktoren, 
welche diese „neuen Kriege“ nur schwer zu bewältigen machen:2 die Zunahme ge-
waltsamer Extremismen,3 die Privatisierung und Fragmentierung der Gewaltak-
teur*innen, die Brutalisierung von Gewaltstrategien, etc.4 Problematisch ist hierbei 
neben dem aktuell gegebenen Aufkommen zahlreicher neu entstehender Bürgerkrie-
ge insbesondere auch die starke Häufung von Gewaltrückfällen in Ländern, in denen 
die kriegerischen Auseinandersetzungen bereits als beendet eingestuft wurden.5 So 
stellte der ehemalige VN-Generalsekretär Kofi Annan in seinem Bericht In Larger 
Freedom im Jahr 2005 fest, dass rund die Hälfte aller Länder ”that ermerge from war“ 
innerhalb von fünf Jahren erneut in Gewalt abgleiten.6  

Unter anderem (u. a.) die Vermeidung solcher Konfliktrückfälle steht indes im Zent-
rum der Bemühungen im Bereich der sogenannten (sog.) Friedenskonsolidierung 
(Peacebuilding). Die VN, als internationale Organisation mit dem Hauptziel der Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nach Art. 1 Abs. 1 VN-
Charta, haben in den vergangenen Jahren, in Folge der dargestellten Entwicklungen, 
vermehrt die Notwendigkeit ihrer koordinierten und effektiven Handlungsfähigkeit 
auf diesem Gebiet erkannt. Im System der VN existiert seit 2005 nunmehr eine, ei-
gens für die Befassung mit diesem Themenbereich eingerichtete, Kommission für 
Friedenskonsolidierung (Peacebuilding Commission – PBC). Seit ihrer Schaffung war 
die Effektivität ihrer Arbeits- und Funktionsweise regelmäßig Gegenstand grundle-
gender Überprüfungen. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen, durch General-
sekretär António Guterres initiierten, Peace and Security Reform verdienen ihre Ent-
wicklungsmöglichkeiten im VN-Peacebuilding-System indes erneut gesteigerte 
Aufmerksamkeit.7  

Im Fokus des vorliegenden Beitrags steht die Untersuchung der Aufgaben und des 
Auftrags der PBC, sowie ihre erwägenswerten Möglichkeiten unter Einordnung in 
den Kontext des VN-Systems. Neben dieser vordergründigen Darstellung ihrer Auf-
träge (IV) und Möglichkeiten (V), wird zudem Wert auf eine gründliche thematische 
Einführung gelegt. Durch elementare Ausführungen zum Peacebuilding-Begriff (II) 
sowie eine kursorische Beschreibung der Funktionsweise der PBC (III) wird der 
Rahmen der späteren Untersuchungen abgesteckt.  

II. Begriff der Friedenskonsolidierung  

Der Begriff der Friedenskonsolidierung findet weder explizite Erwähnung in der 
VN-Charta, noch existiert eine allgemein anerkannte Definition im völkerrechtlichen 
Schrifttum.8 Um seiner Bedeutung mehr Klarheit zu verleihen, ist es mithin zunächst 
sachdienlich einen Blick auf seine Entwicklung im Kontext der VN zu werfen.  
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1. Entwicklung des Peacebuilding-Begriffs im Kontext der VN  

Erstmals ins VN-Vokabular aufgenommen wurde der Begriff des Peacebuilding 
durch den ehemaligen Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali in seiner Agenda für den 
Frieden im Jahr 1992 unter dem Stichwort „post-conflict peace-building“.9 Er 
beschrieb dieses als ”action to identify and support structures which will tend to strength-
en and solidify peace in order to avoid a relapse into conflict”10. Die Betonung liegt hier auf 
dem stabilisierenden Charakter von Peacebuilding-Maßnahmen, welcher sich auch 
in der deutschen Übersetzung als Friedenskonsolidierung wiederspiegelt.11 Ein weite-
res zentrales Merkmal dieser „Urbegriffsbestimmung“12 ist der Gedanke der Be-
schränkung auf die Post-Konflikt-Phase.13 In seinem Ergänzungsbericht (1995) erwei-
terte Boutros-Ghali sein Verständnis von Friedenskonsolidierung um die Variante des 
„preventive peace-building“.14 Dieser Ansatz wurde allerdings weder im hierauf fol-
genden Brahimi-Bericht des Panel on United Nations Peace Operations von 2000,15 wel-
cher Peacebuilding als “activities undertaken on the far side of conflict“ definierte,16 
noch im Zuge der Gründung der PBC weiter verfolgt. Erst im Rahmen des Rosenthal-
Berichts, welcher die Grundlage der Überprüfung der Peacebuilding-Architektur 
2015 bildete, wurde erneut für eine präventive Interpretation des Begriffs, bezie-
hungsweise (bzw.) für seine Assimilation an den Terminus „sustaining peace“ plä-
diert.17 Im Rahmen der an diesen Bericht anknüpfenden substanziell inhaltsgleichen 
Resolutionen des Sicherheitsrats und der Generalversammlung definierten beide 
VN-Hauptorgane Peacebuilding als “an inherently political process aimed at preven-
ting the outbreak, escalation, recurrence or continuation of conflict“.18 Von einer Be-
schränkung des Peacebuilding-Begriffs auf die Post-Konflikt-Phase kann mittlerweile 
somit nicht mehr die Rede sein. 

2. Inhalt und Bedeutung  

a) Abgrenzung zu anderen Maßnahmen der Friedenssicherung  

Um das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis von Peacebuilding handhabbar 
zu machen, ist es notwendig vorab eine kurze Abgrenzung zu anderen „friedenssi-
chernden Maßnahmen“19 der VN zu treffen.  

aa)  Peacemaking 

Beim Peacemaking geht es um die friedliche Konfliktlösung durch Maßnahmen nach 
Kapitel VI der VN-Charta.20 Die Konfliktparteien sollen während des bewaffneten Kon-
flikts dazu gebracht werden, die Auseinandersetzungen einzustellen.21 Inhaltliches 
Ziel ist somit die Herstellung eines negativen Friedens,22 welcher allgemein als Abwe-
senheit von Gewalt beschrieben wird.23  

bb)  Peace Enforcement  

Im Gegensatz dazu bedeutet Peace Enforcement die Beendigung von Kampfhandlungen 
mit Zwangsmitteln auf Grundlage von Kapitel VII der VN-Charta, die notfalls mit-
tels Waffengewalt vorgenommen werden kann.24 Auch diese Maßnahmen sind auf 
das Erreichen eines negativen Friedens gerichtet.25  
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cc) Peacekeeping  

Etwas schwerer fällt indes teilweise die Abgrenzung von Peacebuilding und 
Peacekeeping. Betrachtet man seinen Ausgangspunkt, bezweckt traditionelles 
Peacekeeping mit militärischem Charakter den Erhalt eines befriedeten Zustandes als 
Status quo, ohne auf die Lösung eines Konflikts selbst aktiv einzuwirken.26 Zu Ver-
wirrungen kann der Umstand führen, dass die beiden Konzepte auf operativer Ebene 
heutzutage regelmäßig in Form von multidimensionalen Friedensoperationen zu-
sammenfallen.27 Trotz dieses möglichen parallelen Verlaufs beider Arten von frie-
denssichernden Maßnahmen bleibt die inhaltliche Beschränkung des Peacekeeping 
auf den negativen Frieden in Gestalt der Trennung der Parteien des Konflikts aller-
dings bestehen.28  

b)  Inhaltliche Bestimmung von Peacebuilding 

Dem Peacebuilding liegt abweichend dazu ein positiver Friedensbegriff zugrunde.29 
Frieden ist nach diesem Verständnis mehr als lediglich die Abwesenheit von Gewalt 
und umfasst jedenfalls die Achtung der Menschenrechte, die Befolgung rechtsstaatli-
cher Grundsätze sowie die Einhaltung eines Mindestmaßes an sozialem und wirt-
schaftlichem Wohlstand.30 Das Ziel dieser zivilen Aufbaumaßnahmen ist die Beseiti-
gung struktureller Konfliktursachen und ferner eine umfassende Bewältigung politi-
scher, wirtschaftlicher, sozialer und psychologischer Folgen von Kriegen.31 Zusam-
menfassend ist festzustellen, dass Peacebuilding den Rahmen für eine Vielzahl an 
möglichen Maßnahmen, wie zum Beispiel (z. B.) die Durchführung von Wahlen,32 
bietet, deren exakte Ausgestaltung vom jeweiligen Konfliktgeschehen im Einzelfall 
abhängig ist.  

III. Kommission für Friedenskonsolidierung  

In diesem Abschnitt wird, als Grundlage für die späteren Ausführungen, ein kursori-
scher Überblick über die Struktur und Funktionsweise der PBC unter Einordnung in 
das VN-Peacebuilding-System gegeben.  

1. Entstehung der PBC  

Vorgeschlagen wurde die Gründung einer Kommission für Friedenskonsolidierung 
im Bericht A More Secure World (2004) des High Level Panel on Threats, Challenges and 
Change, welcher eine institutionelle Lücke im System der VN identifizierte: es gebe 
„no place in the United Nations system explicitly designed to avoid State collapse and the 
slide to war or to assist countries in their transition from war to peace”.33 Die VN-
Mitgliedsstaaten stimmten, unter Beachtung der Ergänzungen Kofi Annans in sei-
nem In Larger Freedom Bericht,34 im Rahmen des Weltgipfels 2005 folglich der Einrich-
tung der PBC zu.35 Eingesetzt wurde sie schließlich am 20. Dezember 2005 durch 
substanziell inhaltsgleiche Resolutionen der Generalversammlung und des Sicher-
heitsrats als deren erstes gemeinsames Nebenorgan auf Rechtsgrundlage der Art. 7, 
22, 29 VN-Charta in Gestalt eines zwischenstaatlichen Beratungsorgans.36 Dank dieser 
rechtlichen Konstruktion kann sie von keinem der beiden Gründungsorgane einsei-
tig aufgelöst werden.37  
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2. Zusammensetzung  

Die PBC setzt sich aus 31 Mitgliedern zusammen, welche anteilig vom Sicherheitsrat, 
der Generalversammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC), den maßgeb-
lichsten truppenstellenden Ländern sowie den bedeutendsten geldgebenden Staaten 
entsandt werden.38 Sie werden für erneuerbare Perioden von zwei Jahren gewählt.39  

3. Aufbau und Funktionsweise 

Laut ihren Gründungsresolutionen tritt die PBC in verschiedenen Konfigurationen 
zusammen.40 Ihr Hauptgremium ist der Organisationsausschuss (Organizational 
Committee), welcher u. a. für Verfahrensfragen und die Ausarbeitung der Arbeitsme-
thoden der Kommission verantwortlich ist.41 Über die Agenda der PBC, insbesonde-
re über die Einsetzung der länderspezifischen Formate (Country-Specific Configuration 
– CSC),42 der zweiten Konfiguration der Kommission, entscheidet der Organisations-
ausschuss in Folge eines Beratungsersuchens durch den Sicherheitsrat, die Generalver-
sammlung, ECOSOC, den Generalsekretär oder durch einen betroffenen Post-
Konflikt-Staat.43 Dem Sicherheitsrat kommt hierbei als Folge seiner Hauptverantwor-
tung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nach Art. 
24 VN-Charta insoweit eine privilegierte Stellung zu, als dass ECOSOC und die Ge-
neralversammlung u. a. nach Art. 12 VN-Charta nur dann entsprechende Beratungs-
ersuchen an die Kommission stellen können, wenn der Sicherheitsrat nicht mit dem 
jeweiligen Land befasst ist.44 Dies gilt sinngemäß auch für die Anfragen der betroffe-
nen Länder selbst.45 

Die CSCs stellten ursprünglich das „Herzstück“46 der inhaltlichen Arbeit der PBC 
dar und befassen sich einzeln mit konkreten Post-Konflikt-Ländern, wobei neben den 
Mitgliedern der Kommission z. B. auch Vertreter*innen des betroffenen Staates, regi-
onaler Organisationen, internationaler Finanzinstitutionen sowie der Zivilgesell-
schaft an ihren Sitzungen beteiligt sein können.47 Bisher wurden CSCs zu Burundi, 
Sierra Leone, Guinea-Bissau, der Zentralafrikanischen Republik (ZAR), Guinea und 
Liberia eingerichtet, wobei die Guinea-Konfiguration ihre Arbeit in Folge eines Ersu-
chens des guineischen Präsidenten 2017 wieder einstellte.48  

Wie bereits angedeutet, hat die Konzentration der Arbeit der PBC auf die CSCs in 
den letzten Jahren, besonders seit der Überprüfung 2015, stark abgenommen.49 Statt-
dessen findet ein Großteil der inhaltlichen Arbeit nunmehr unter Beteiligung aller 
PBC-Mitglieder, als Ausdruck der Stärkung kollektiver Bemühungen, im Organisati-
onsausschuss statt.50 Die Kommission entscheidet über alle internen und externen 
Angelegenheiten nach dem Konsensprinzip.51 Ihre Beschlüsse sind lediglich empfeh-
lender Natur und besitzen mithin keine rechtliche Bindungskraft.52  

4. Generelle Verortung der PBC im VN-Peacebuilding-System  

Angesichts der zahlreichen Akteur*innen, dem breiten Aufgabenspektrum und der 
vielfältigen Handlungsformen im Bereich des Peacebuilding, ist es zu Zwecken der 
Übersichtlichkeit geboten, eine prinzipielle Verortung der Kommission innerhalb 
dieses Systems vorzunehmen. Grundsätzlich wird zunächst zwischen operativen und 
koordinativen Formaten der VN unterschieden.53 



IV Auftrag der PBC 5 

Operative Formate sind einzelfallbezogen und auf das unmittelbare Eingreifen vor Ort 
gerichtet.54 Gemeint sind besonders die Peacebuilding-Büros in den jeweiligen Län-
dern (Peacebuilding Support Offices, Integrated Offices), umfassende Zivilmissionen, 
multidimensionale Friedensoperationen sowie internationale Übergangsverwaltun-
gen.55 

Im Gegensatz dazu gehört die, teils als „neue Architektur der Friedenskonsolidie-
rung“56 bezeichnete, Trias aus PBC, Peacebuilding Support Office (PBSO) und Peacebuil-
ding Fund (PBF),57 zu den koordinativen Formaten des VN-Engagements.58 Zuletzt 
wurde jedoch verstärkt dafür plädiert, unter „Peacebuilding Architektur“ darüber 
hinaus das gesamte System an Peacebuilding-Beteiligten der VN zu verstehen.59 

Das PBSO fusionierte im Januar 2019 im Rahmen der eingangs erwähnten Peace and 
Security Reform zusammen mit dem ehemaligen Department of Political Affairs zum 
neuen Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA), innerhalb dessen es 
allerdings weiterhin bestehen bleibt.60 Neben der Unterstützung der Arbeit der PBC 
ist es insbesondere für das Bündeln und Analysieren von interdisziplinärer („cross-
pillar“) Peacebuilding-Expertise im VN-System zuständig.61  

Der PBF soll insbesondere die schnelle Freigabe von Ressourcen (Immediate Response 
Facility) und kurzfristige Brückenfinanzierungen ermöglichen.62 Die Kommission 
kann allerdings nicht selbst über ihn verfügen, denn der PBF untersteht dem Gene-
ralsekretär und wird vom PBSO verwaltet.63  

IV. Auftrag der PBC  

Im folgenden Abschnitt wird dargestellt, welche Aufgaben die Kommission im Sys-
tem der VN wahrnimmt bzw. wahrnehmen soll.  

1. Mandat der Kommission  

Die anfängliche strenge Beschränkung des Mandats der PBC auf reine Post-Konflikt-
Situationen laut ihren Gründungsresolutionen kann mittlerweile in Hinsicht auf das 
neuerdings in Hinsicht auf einen präventiven Aspekt erweiterte Peacebuilding-
Verständnis der VN (s. o.) als aufgelockert angesehen werden.64  

Die Aufträge der Kommission wurden ursprünglich in Ziffer 2 der genannten Grün-
dungsresolutionen in einer Art Katalog festgelegt.65 Im Jahr 2015 wurden im Zuge 
der Überprüfung des Peacebuilding-Systems einige Ergänzungen zu diesen Aufträge 
vorgenommen.66 Sie lassen sich systematisch in folgende Hauptaufträge extrahieren:  

a) Zusammenführungs- und Koordinierungsauftrag  

Der zentrale Zusammenführungsauftrag der Kommission, als denklogischer Zwischen-
schritt zu ihrem Koordinierungsauftrag, betrifft die Vereinigung aller wesentlichen 
Beteiligten an Peacebuilding-Maßnahmen innerhalb desselben institutionellen Rah-
mens:67 der PBC.  

Die Kommission ist vor diesem Hintergrund befugt neben ihren Mitgliedern zusätz-
liche Korrespondent*innen zur Teilnahme an ihren Treffen einzuladen, wie z. B. Mit-
gliedsstaaten der VN, die keine Mitglieder der PBC sind, Repräsentant*innen anderer 
relevanter VN-Einheiten, internationale Finanzinstitutionen sowie regionale und 
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subregionale Organisationen.68 Eine ständige Einladung zu den Kommissionssitzun-
gen haben insofern die Europäische Union, der Internationale Währungsfonds (IWF), die 
Weltbank und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit inne.69  

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang vor allem der Fokus der PBC auf die 
Wichtigkeit der Einbindung nationaler Akteur*innen. Einerseits sind hiervon natio-
nale Regierungen oder Übergangsautoritäten erfasst.70 Andererseits ermutigen der 
Sicherheitsrat und die Generalversammlung die Kommission u. a. in den Grün-
dungsresolutionen explizit dazu, sich mit der Zivilgesellschaft in Gestalt von NGOs, 
unter besonderer Erwähnung von Frauenorganisationen und Beauftragter des priva-
ten Sektors, zu beraten.71 In seiner ersten Sitzung verfasste der Organisationsaus-
schuss in Reaktion darauf sogleich seine Provisional guidelines for the participation of 
civil society in meetings of the Peacebuilding Commission.72 Die PBC soll den Vertre-
ter*innen der Zivilgesellschaft die Möglichkeit geben ihr spezifisches Fachwissen zu 
konkreten Themen in die Beratungen internationaler Entscheidungsträger*innen ein-
zubringen.73 Allerdings kommt ihnen in Anbetracht der „intergovernmental nature“ 
der PBC insoweit keine gleichwertige Stellung zu, als dass sie in diesen Sitzungen 
keine verhandelnde Rolle einnehmen können.74 Allein ihre ständige Einbindung in 
die Kommissionsarbeit lässt jedoch bereits eines der wichtigsten Prinzipien erken-
nen, die der Friedenskonsolidierungsarbeit durch die VN zugrunde liegen: das Prin-
zip der „national ownership“.75 Dessen Essenz besteht in dem Gedanken, dass Peace-
building-Maßnahmen, z. B. in Form von institutionellen Reformen, den betroffenen 
Empfängerstaaten dieser Handlungen nicht von außen aufoktroyiert werden können 
und sollen.76 

Durch die Versammlung aller relevanten Akteur*innen an einem Tisch, soll die PBC 
das internationale Engagement in der Übergangsphase von der Beendigung eines 
bewaffneten Konflikts bis zum Einsatz der regulären Entwicklungszusammenarbeit 
zudem besser koordinieren.77 Wie bereits angedeutet, sind im Peacebuilding-Bereich 
eine Vielzahl von Akteur*innen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der VN aktiv, 
wie z. B. internationale bzw. regionale Organisationen, lokale Regierungen, Nichtre-
gierungsorganisationen (NGOs), Finanzinstitutionen sowie VN-Missionen, unter-
schiedliche Abteilungen des VN-Sekretariats, VN-Sonderorganisationen, etc.78 Sie 
sind dabei naturgemäß jeweils auf ihre Autonomie und die Umsetzung ihrer eigens 
entwickelten Strategien bedacht.79 Bereits innerhalb des VN-Systems konkurrieren 
somit zahlreiche Stellen oftmals miteinander um diesbezügliche Kompetenzen und 
Zuständigkeitsbereiche.80 Hintergrund des Koordinierungsauftrags der Kommission ist 
mithin die dringende Notwendigkeit der Schaffung von Kohärenz und Abstimmung 
in Betracht auf die verschiedenen Handlungsformen und Ebenen des umfassenden 
Peacebuilding-Systems innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen.81  

b) Verbindungsauftrag  

Auch wenn der Gedanke eines Verbindungsauftrags den Gründungsresolutionen be-
reits teils inherent war, so erfolgte seine ausdrückliche Formulierung erst im Rahmen 
der Überprüfung 2015.82 Demnach soll die PBC eine „bridging role“ zwischen, insbe-
sondere den Hauptorganen, aber auch den anderen relevanten Einheiten der VN 
einnehmen.83 Allein ihr Charakter als erstes gemeinsames Nebenorgan von General-
versammlung und Sicherheitsrat legt diese Zweckbestimmung indes nahe.  
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Die genannte Brücke soll die Kommission u. a. ”by sharing advice on peacebuilding 
needs and priorities, in line with the respective competencies and responsibilities of these bod-
ies” bauen.84 Gerade diese unterschiedlichen Kompetenzen und Verantwortungsbe-
reiche der verschiedenen Organe sind es, die zu einer mangelnden Abstimmung 
zwischen ihnen führen. So ist der Sicherheitsrat geradezu ausschließlich für die Be-
handlung von Post-Konflikt-Situationen zuständig, welches, in Angesicht seiner Fo-
kussierung auf sicherheitspolitische Aspekte und die daraus resultierende Vernach-
lässigung entwicklungspolitischer Ansätze, die Herausbildung eines diesbezüglichen 
Ungleichgewichts vorantreibt.85 Vor diesem Hintergrund ist es ein Hauptauftrag der 
PBC die „sicherheitsorientierte Herangehensweise des Sicherheitsrates“86 mit ent-
wicklungszentriertem Vorgehen, wie z. B. demjenigen des ECOSOC, zu verknüp-
fen.87 Letztendlich ist ihr Verbindungsauftrag sogleich Ausdruck des bereits vom 
High Level Panel identifizierten Bedürfnisses nach Schließung der diesbezüglichen 
institutionellen Lücke (s. o.).  

c) Beratungs- und Unterstützungsauftrag  

Der Beratungsauftrag der PBC besteht sowohl hinsichtlich der eben genannten Organe 
der VN als auch gegenüber den Post-Konflikt-Ländern. In Bezug auf die VN-Organe 
wird schon in den Gründungsresolutionen eine Vorrangigkeit der Beratungsersu-
chen des Sicherheitsrats etabliert (s. o.). Sie kommt insbesondere zum Tragen, wenn 
dieser um Empfehlungen bezüglich einer Post-Konflikt-Situation bittet, mit welcher 
er aktiv, z. B. in Form einer laufenden Friedensmission, befasst ist.88 Abgeleitet wird 
das Privileg, wie bereits erwähnt, aus seiner Hauptverantwortung für den Weltfrie-
den und die internationale Sicherheit nach Art. 24 VN-Charta.89  

Eine weitere wichtige Beratungsfunktion kommt der PBC zudem in der Übergangs-
phase hin zum Aufbau nachhaltiger Strukturen im Bereich der Entwicklungsfragen 
gegenüber dem ECOSOC zu.90 Auch andere VN-Organe sowie die Mitgliedstaaten 
können die PBC um Rat bitten, wenn eine bestimmte Situation gewaltsam zu eskalie-
ren droht.91 Eine Berichterstattung durch die PBC auf jährlicher Basis erfolgt zudem 
sowohl an die Generalversammlung als auch an den Sicherheitsrat.92 

Hinsichtlich der Post-Konflikt-Länder ist der Beratungs- zusätzlich mit einem Unter-
stützungsauftrag verknüpft. Die betroffenen Länder sollen bei den nötigen Wieder-
aufbaumaßnahmen z. B. mit Hilfe ständig aktuell gehaltener, „integrierter Ge-
samtstrategien“ (Integrated Peacebuilding Strategy - IPBS) begleitet werden.93 Was die-
se Strategien konkret beinhalten sollen wurde jedoch weder in den Gründungsreso-
lutionen noch im Rahmen der Überprüfung 2015 festgelegt, sodass die Mitglieder der 
PBC diesen Inhalt selbst definieren mussten.94 Demnach ist eine solche integrierte 
Strategie ein zwischen allen Beteiligten abgestimmtes „Rahmendokument“,95 das 
einerseits wechselseitige politische, sicherheitsorientierte und entwicklungsfokussier-
te Verpflichtungen der PBC und des Post-Konflikt-Landes benennt und andererseits 
die konkreten Ziele dieser Kooperation herausstellt.96 Es bleibt insoweit klarzustel-
len, dass die IPBS keineswegs bereits bestehende nationale Strategiepapiere, wie z. B. 
die Poverty Reduction Strategy Papers von Weltbank und IWF, ersetzen sollen, sondern 
vielmehr Kohärenz in Gestalt einer Art „Meta-Plan“ zwischen ihnen schaffen soll.97 
Ebenso wenig sind sie als Strategie für eine nachhaltige sozioökonomische Entwick-
lung gedacht.98 In Bezug auf den Inhalt der IPBS liegt das Augenmerk vordergründig 
auf der Identifizierung der jeweils vier dringendsten Prioritätsbereiche des Post-
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Konflikt-Wiederaufbaus.99 Der gesamte Prozess der Erarbeitung dieser Strategien 
basiert zudem ebenfalls auf dem Prinzip der „national ownership“ (s. o.).100 Die erste 
von der PBC erstellte IPBS war der Strategic Framework for Peacebuilding in Burundi im 
Juni 2007.101 

Wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat, können Post-Konflikt-Länder sich aller-
dings auch selbst mit Beratungsersuchen zu einzelnen Peacebuilding-Aspekten an 
die PBC wenden, ohne dass diese eine entsprechende CSC im Rahmen ihrer Agenda 
einrichtet und eine entsprechende IPBS erarbeitet.102 

Zusammenfassend lässt sich die Rolle der PBC im Rahmen ihres Beratungs- und Un-
terstützungsauftrags also einerseits in Bezug auf die VN-Organe als Übermittlerin 
spezifischen und teilweise situationsgebundenen Peacebuilding-Fachwissens be-
schreiben und andererseits in Hinsicht auf die Post-Konflikt-Länder als Koordinato-
rin und Begleiterin auf dem Weg der Problembekämpfung in der Nachkonfliktphase.  

d) Aufmerksamkeitsauftrag  

Hintergrund dieses Auftrags ist u. a. die kurze Aufmerksamkeitsspanne des Sicher-
heitsrates bezüglich der einzelnen Post-Konflikt-Situationen, welche aus der Vielzahl 
von aktuellen Krisen folgt, mit welchen er sich simultan befassen muss.103 Bereits 
nach 18 bis 24 Monaten sieht sich ein Großteil der betroffenen Post-Konflikt-Länder 
in der Regel dem schwindenden Interesse der internationalen Gemeinschaft und der 
damit einhergehenden Minderung der ihnen zur Verfügung gestellten Ressourcen 
ausgesetzt.104 Dieser Umstand verschärft indes das Risiko eines „Wiederaufflam-
men[s] von Gewalt“.105 Der Aufmerksamkeitsauftrag der PBC ist mithin auf die Verlän-
gerung der Aufmerksamkeitsspanne der internationalen Gemeinschaft in Bezug auf 
die Post-Konflikt-Regenerierung der betroffenen Länder, ihren Wiederaufbau, die 
Institutionsbildung (institution-building) sowie auf die Erzielung eines nachhaltigen 
Friedens gerichtet.106 Die Kommission soll es den betroffenen Ländern ermöglichen, 
so lange internationale Beachtung und Unterstützung zu erhalten, bis sie tatsächlich 
einen „sich selbst tragenden Frieden“107 erreicht haben.  

e) Mobilisierungsauftrag  

Der Mobilisierungsauftrag der PBC beinhaltet die Sicherstellung vorhersehbarer und 
planbarer Finanzierung von Peacebuilding.108 Während Mittel für klassische sicher-
heitspolitische Maßnahmen aus Pflichtbeiträgen bezogen werden, müssen Ressour-
cen für zivile Peacebuilding-Maßnahmen z. B. auf Konferenzen oder über Appelle 
akquiriert werden.109 Die damit einhergehende Unsicherheit stellt eine erhebliche 
Beeinträchtigung der effektiven Arbeit im Peacebuilding-Bereich dar. Gerade im 
Rahmen der „frühen Finanzierung“110 (early recovery activities) zwischen der Kon-
fliktbeendigung und der Aufnahme der Entwicklungszusammenarbeit besteht ent-
sprechender Handlungsbedarf.111 Die PBC soll durch ihren Mobilisierungsauftrag zu 
einer umfassenderen Planungssicherheit für Peacebuilding-Maßnahmen beitragen.  

f) Analyseauftrag  

Unter dem Analyseauftrag der Kommission ist vordergründig die Erarbeitung von 
sog. „optimalen Verfahrensweisen“ (best practices) zu verstehen,112 welche anhand 
konkreter Erfahrungswerte in Form von Empfehlungen und Informationen für alle 
wichtigen Akteur*innen entwickelt werden sollen.113 Sie sollen insbesondere auch 
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den mit Peacebuilding-Aufgaben betrauten nationalen Einrichtungen der Mitglieds-
staaten bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.114 Die Grundlage dieses Auftrags 
stellt die mangelnde systematische Auseinandersetzung mit allgemeinen Fragen des 
Peacebuilding im Rahmen der VN insgesamt dar.115  

2. Zwischenbilanz  

Aus den vorangegangenen Darstellungen ergibt sich ein breit gefächertes Aufgaben-
spektrum der PBC. Eine Antwort auf die Frage, ob sie diese Aufträge bisher erfüllt 
hat, kann nicht eindeutig gegeben werden.  

Im Rahmen der Überprüfung des Peacebuilding-Systems 2010 wurde insoweit fest-
gestellt, dass ”the hopes that accompanied the founding resolutions have yet to be real-
ized”.116 Nur wenig hatte sich an dieser ernüchternden Bilanz bis zur Überprüfung 
2015 geändert, wie die Expert*innengruppe um Gert Rosenthal in ihrem Bericht kon-
statierte.117  

Kritisiert wurden dabei insbesondere folgende Punkte: die PBC habe es nicht ge-
schafft der Fragmentierung der Peacebuilding-Landschaft durch ihre Koordinierungs- 
und Verbindungsfunktion ausreichend entgegenzuwirken,118 sie könne ihre Beratungs-
funktion in Folge limitierter Ersuchen durch andere VN-Organe nur erschwert wahr-
nehmen,119 die Kommission habe in Bezug auf ihren Analyseauftrag noch nicht genug 
zur Herausbildung eines kollektiven Peacebuilding-Wissens beigetragen,120 die Ar-
beit in ihren CSCs verlaufe schleppend und unkoordiniert und habe ein mangelndes 
Interesse an der Teilhabe an ihren Sitzungen zur Folge, was schlussendlich die Beglei-
tungsfunktion der Kommission einschränke.121 Auffällig ist hierbei, dass ein beträcht-
licher Teil der bemängelten Defizite von der mangelnden Kooperation anderer Or-
gane oder Akteur*innen abhing. Diese eingeschränkte Autonomie und Abhängigkeit 
der PBC wird mitunter als eine ihrer größten Schwächen bezeichnet.122 Ungeachtet 
dessen identifiziert der Rosenthal-Bericht auch kleine, aber dennoch positive Schritte 
auf dem Weg der Erfüllung ihres Auftrags bis 2015, z. B. in Bezug auf ihre Unterstüt-
zungsfunktion. Demnach sei es den CSCs teils gelungen Diskussionen über spezielle 
Peacebuilding-Themen auf internationaler Ebene anzuregen.123 

Tatsächlich wurden die im Zuge der Überprüfung 2015 gemachten Reformvorschlä-
ge bislang überraschend weitgehend umgesetzt,124 was auch eine deutliche Effektivi-
tätssteigerung der Arbeit der PBC und mithin einen Schritt in Richtung Realisierung 
ihrer Aufträge mit sich bringt. Besonders hervorzuheben sind dabei zum einen die 
verbesserte Erfüllung ihres Verbindungs- und Beratungsauftrags z. B. durch die Befas-
sung mit regionalen Friedenskonsolidierungsthemen.125 So forderte der Sicherheits-
rat die Kommission etwa dazu auf, sich eingehend mit der Situation in der Sahelzone 
zu befassen und ihn diesbezüglich zu beraten.126 Auch mit dem ECOSOC und der 
Generalversammlung fanden folglich, nach entsprechenden Interessensbekundun-
gen, vermehrt Austausche zum Sahel statt.127 Zudem ist eine steigende Tendenz an 
Beratungsersuchen zu einzelnen Peacebuilding-Themen durch betroffene Staaten 
selbst zu erkennen, welche nicht auf der PBC-Agenda stehen.128 Auch ihre Unterstüt-
zungs- und Aufmerksamkeitsfunktion erfüllt die Kommission folglich immer flexibler. 
Besonders die effektive Erfüllung ihres Mobilisierungsauftrags steht jedoch weiterhin 
aus.129 Grundsätzlich kann allerdings eine begrüßenswerte Verbesserung der Arbeit 
der PBC, sowohl intern als auch extern, festgestellt werden.130  
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An den, in den Gründungsresolutionen festgelegten, Aufträgen der PBC wurde so-
wohl im Rahmen der Überprüfung 2010 als auch in den Resolutionen von Sicher-
heitsrat und Generalversammlung, als zweitem Teil der Überprüfung 2015, festge-
halten.131 Aus diesen erneuten Formulierungen ist ein fortgesetztes Abstellen auf die-
se speziellen Aufträge als Leitmotive und Ziele der Arbeit der PBC abzuleiten.132  

Friedenskonsolidierung in Post-Konflikt-Staaten ist ein höchstkomplexes und inter-
disziplinäres Vorhaben. Es ist gerade Sinn und Zweck der Arbeit der Kommission 
auf eine Vereinigung der drei Säulen der VN – Sicherheit und Frieden, Menschenrechte 
und Entwicklung – hinzuwirken um durch ihre gegenseitige Ergänzung effektive An-
sätze der Problemlösung zu schaffen.133  

Abschließend ist festzuhalten, dass die Aufträge der PBC in den jeweiligen Resoluti-
onen und Berichten vergleichsweise allgemein formuliert wurden.134 Einerseits wird 
dadurch eine „trennscharfe Unterscheidung“ zwischen den einzelnen Aufgaben un-
möglich gemacht,135 andererseits könnte gerade dieser weite Wortlaut Raum für eine 
„erweiternde Interpretation des Mandats“ der Kommission eröffnen.136  

Die PBC deckt zusammenfassend betrachtet zwar ein breites Spektrum an Aufgaben 
ab, jedoch ist sie kein VN-Organ mit umfassender Zuständigkeit für den gesamten 
Peacebuilding-Bereich der Vereinten Nationen.137  

V. Möglichkeiten der PBC  

Aufbauend auf den vorangegangenen Ausführungen werden in diesem Abschnitt 
die Möglichkeiten der PBC im VN-System, gerade vor dem Hintergrund verschiede-
ner aktueller Entwicklungen, dargestellt.  

Erwähnenswert ist zunächst die eingangs genannte umfassende Peace and Security 
Reform, welche fünf zentrale strukturelle Neuerungen des Friedens- und Sicherheits-
pfeilers vorsieht und letztlich auch als eines der Produkte der Überprüfung des VN-
Peacebuilding-Systems 2015 gesehen werden kann.138 Sie zielt insbesondere auf die 
Beseitigung der bestehenden Fragmentierung des Pfeilers, die Priorisierung der Kon-
fliktprävention sowie des Konzepts des „sustaining peace“ (s. o.) und die jeweils en-
gere Anbindung an den Entwicklungs- und Menschenrechtspfeiler ab.139 Zwar ge-
hört die PBC durch ihren Charakter als Nebenorgan von Sicherheitsrat und General-
versammlung nicht ausschließlich dem Friedens- und Sicherheitspfeiler an, aller-
dings ergeben sich aus der Reform für sie implizit, trotz fehlender Formulierung 
konkreter Umstrukturierungspläne des Generalsekretärs für die PBC selbst, Konse-
quenzen, die sich auf die Möglichkeiten ihrer Arbeit auswirken. 

So stellte Guterres z. B. eine umfassende Revitalisierung des PBSO in Aussicht, indem 
diesem durch seine Inkorporierung in das neue DPPA (s. o.) eine hervorgehobene 
Rolle als Bindeglied zwischen den verschiedenen Pfeilern der VN zukommen solle.140 
Weiterhin strebt der Generalsekretär einen „quantum leap“ in der Kapazität des PBF 
an.141 Zwar ist letzterer bislang ausgeblieben, allerdings würde die erfolgreiche Im-
plementierung dieser Aspekte der Reform der PBC die Möglichkeit eröffnen, durch 
ihre Arbeit generell im VN-Peacebuilding-System signifikant aktiver und durch ih-
ren steigenden Einfluss an bedeutenderen Entscheidungen beteiligt zu werden.142  
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In Bezug auf die PBC formulierte der Generalsekretär lediglich eine allgemein gehal-
tene Empfehlung der Stärkung ihrer Rolle als Brücke zwischen den Hauptorganen 
und anderen relevanten VN-Einheiten.143 Gerade hier besteht den Untersuchungen 
die diesem Bericht zugrunde liegen zufolge tatsächlich ein großes Potential und mit-
hin eine bedeutsame Möglichkeit der Kommission für die Zukunft.  

Sie könnte tatsächlich eine verstärkte Brückenfunktion zwischen den VN-Organen 
einnehmen, wenn die Mitglieder der Kommission sich neben ihrer Rolle als Reprä-
sentant*innen ihres Landes auch als Vertreter*innen ihres jeweiligen Entsendungsor-
gans (s. o.) begreifen und dieses z. B. regelmäßig über die Arbeit der PBC unterrich-
ten würden.144 In Angesicht des Umstands, dass die P5 fortwährend fünf der sieben 
PBC-Mitglieder des Sicherheitsrates stellen,145 könnte gerade ihnen dabei eine be-
sondere Bedeutung als „Scharnier“ zwischen PBC und Sicherheitsrat zukommen.146 
Damit verbunden ist auch die sich aktuell abzeichnende Verlagerung der inhaltli-
chen Arbeit der PBC weg von den CSCs hin zum Organisationsausschuss (s. o.), wel-
che der Kommission zudem die Möglichkeit eröffnet, in Angesicht ihrer Beschluss-
fassung im Konsensprinzip, ihren Empfehlungen mehr Rückhalt zu verleihen.147 Ge-
rade wenn diese Empfehlungen auch von den P5 mitgetragen werden, könnte ihre 
Unterstützung bisweilen signifikant zunehmen.148  

Als Brücke kann die PBC auch in der Hinsicht fungieren, als dass sie u. a. den Analy-
sen und Erfahrungen der Zivilgesellschaft dazu verhelfen kann den Sicherheitsrat zu 
erreichen.149 Durch den, von ihrem Zusammenführungsauftrag ausgehenden, stän-
digen Austausch mit den relevanten Peacebuilding-Beteiligten (s. o.) hat die Kom-
mission, im Falle ihrer entsprechenden Einbeziehung in die Beratungen des Sicher-
heitsrats, das Potential den Ansichten dieser zivilen Akteur*innen auch ihm gegen-
über gesteigertes Gehör zu verschaffen.150 Dies würde letztlich generell zu einer hö-
heren Legitimität der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates führen.  

Kraft ihrer Komposition könnte die PBC die Legitimität von Sicherheitsratsbeschlüs-
sen auch anderweitig steigern, z. B. wenn sie im Vorfeld entsprechender Entschei-
dungen zu Rate gezogen würde.151 Gemeint sind insbesondere Entscheidungen über 
Beendigungen, Verlängerungen oder Transformationen bestehender Mandate des 
Sicherheitsrats.152 Auch während des originären Beschlussprozesses über ein solches 
Mandat könnte die Kommission einen bedeutenden Beitrag zur Erarbeitung umsetz-
barer Konzepte für Peacebuilding-Operationen leisten.153 Andererseits könnte sie 
besonders auch bei geplanten Mandatstransitionen, wie z. B. der Sicherstellung eines 
reibungslosen Übergangs von einer VN-Friedensmission (Peace Operation) zu einem 
entwicklungszentrierten Country Team in einem „non-mission setting“154, durch die ihr 
innewohnende Expertise zur Verbindung sicherheits- und entwicklungspolitischer 
Aspekte, potentiell eine elementare Rolle einnehmen.155 Eine weitere mögliche Tran-
sitionskonstellation für eine ertragreiche Beratung des Sicherheitsrats durch die PBC 
ist die des geplanten Abzugs einer Friedensmission aus einem Post-Konflikt-Land 
und die damit einhergehende Streichung von seiner Agenda.156 Erwähnenswert ist 
insoweit die erste bereits ergriffene Initiative des Sicherheitsrats auf diesem Feld be-
züglich der Einbeziehung der PBC in die Planung des Abzugs der Friedensmission 
UNMIL aus Liberia seit 2016.157 Im Falle der Beendigung eines Mandats könnte die 
Kommission sodann die weitere Begleitung des jeweiligen Landes, gerade im Inte-
resse der Erhaltung der internationalen Aufmerksamkeit, übernehmen.158 Durch eine 
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ständige Erweiterung dieser Art der Kooperation wäre es der PBC mithin möglich zu 
einer bedeutenden „Qualitätssteigerung“ in der Ausarbeitung der Mandate beizu-
tragen.159  

Die zahlreichen Möglichkeiten, die eine Interaktion mit dem Sicherheitsrat der 
Kommission künftig bietet, sind nicht zu unterschätzen. Ein weiteres Feld mit mögli-
chem Raum für verstärktes Engagement der PBC liegt jedoch gerade auch in der Be-
ratung der betroffenen Post-Konflikt-Staaten selbst.  

Wie bereits erwähnt, wurde in den letzten Jahren vermehrt betont, dass die CSCs nur 
eine der möglichen Gestalten des länderspezifischen Engagements der PBC darstel-
len.160 So haben jüngst zahlreiche betroffene Staaten selbst Initiative ergriffen und 
sich mit spezifischen Anfragen zu ihrer jeweiligen Situation an die Kommission ge-
wandt (s. o.). Die dahingehende Einschränkung, dass nur solche Staaten sich mit ei-
nem Beratungsersuchen an die Kommission wenden dürfen, die sich nicht auf der 
Agenda des Sicherheitsrats befinden, besteht indes fort.161 Es ist in diesem Zusam-
menhang darauf hinzuweisen, dass für solche Staaten mangels Befassung durch den 
Sicherheitsrat oder einer CSC der PBC oftmals eine reale Gefahr existiert, trotz ihrer 
aktuellen Post-Konflikt-Lage, von der internationalen Gemeinschaft übersehen zu 
werden.162 Genau dieses Risiko könnte die Kommission möglicherweise durch die 
einzelne Behandlung dieser Fälle ohne ihre formale Aufnahme auf die PBC-Agenda 
eindämmen. Mittels Unterstützung dieser Staaten kann die PBC zudem potentiell 
verhindern, dass es dazu kommt, dass sie künftig auf die Agenda des Sicherheitsrats 
gelangen, welches letztlich die teilweise Entlastung des Letzteren durch die Tätigkeit 
der Kommission zur Folge hätte.163 Einen limitierenden Faktor der diesbezüglichen 
Möglichkeiten der PBC stellt jedoch der Umstand dar,164 dass es für viele Staaten 
immer noch mit einem gewissen Stigma behaftet ist, überhaupt von ihr behandelt 
und mithin als eine „situation of continuing concern to the international community“ 
gesehen zu werden.165 

Inwieweit die Kommission in Zukunft ihre Beratungsmöglichkeiten gegenüber der 
Generalversammlung und dem ECOSOC weiter ausbauen können wird, ist indes 
etwas unklarer.166 Einen denkbaren Bereich verstärkter Kooperation stellt vor dem 
Hintergrund der Entwicklungen der letzten Jahre derjenige der Beschäftigung der 
PBC mit grenzüberschreitenden bzw. regionalen Problematiken dar (s. o.). Wie sich 
bislang in diesem Kontext gezeigt hat, haben beide Organe in Angesicht der einzigar-
tigen Rolle, die die Kommission auf diesem Feld u. a. durch ihre Zusammenfüh-
rungsfunktion einnehmen kann, ein verstärktes Interesse an einer diesbezüglichen 
Zusammenarbeit aufgebracht.167 Die PBC könnte mithin fähig sein in bedeutendem 
Maße zur Erzeugung von Kohärenz und Abstimmung zwischen den sicherheits- und 
entwicklungszentrierten Pfeilern der VN auf regionaler Ebene beizutragen.168 

Die bisherigen Untersuchungen zu den Möglichkeiten der PBC im VN-System legen 
nahe, dass insbesondere ihre Beratungs- und Zusammenführungsfunktion das Po-
tential haben, sich angesichts ihrer verknüpfenden Wirkung zu einer der charakteris-
tischen Hauptstärken der Kommission zu verfestigen.169 Paradoxerweise wurde in 
der Vergangenheit gerade diese Beschränkung der PBC auf eine beratende Rolle im 
Schrifttum von Vielen als eine ihr inherente Schwächen klassifiziert.170  
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Neben diesen Möglichkeiten im Verhältnis zu den anderen relevanten VN-Organen, 
Einheiten und Staaten ist allerdings noch ein weiterer denkbarer Wirkungskreis der 
Kommission erwähnenswert. Wie oben bereits dargestellt, ist es einer der Aufträge 
der PBC anhand konkreter Peacebuilding-Erfahrungswerte sog. best practices zu ent-
wickeln. Es wird in diesem Zusammenhang darüber diskutiert, ob bzw. inwieweit 
die Kommission dadurch als eine Art „institutionelle[s] Gedächtnis[…]“171 wirken kann 
und aus den zusammengetragenen Erfahrungen und durchlaufenen Lernprozessen 
„allgemeine Normen und Standards“172 abgeleitet werden können.173 Als erster Schritt 
müsste es hierfür ein Forum innerhalb der PBC geben, um die entsprechenden Er-
kenntnisse systematisch auszuwerten und das erlangte Wissen abrufbar zu ma-
chen.174 Der Organisationsausschuss betraute aus diesem Grund 2006 eine informelle 
Arbeitsgruppe (Working Group on Lessons Learned – WGLL) mit diesem Auftrag, wel-
che ihre Arbeit allerdings 2017 wieder eingestellte.175 Die WGLL bot bis dahin eine 
informelle Plattform für die Auseinandersetzung mit allgemeinen thematischen As-
pekten des Peacebuilding.176 Eine solche Plattform könnte fortan jedoch, in Angesicht 
der aktuell zu beobachtenden Verlagerung inhaltlicher Themen zu seinen Gunsten 
(s. o.), möglicherweise der Organisationsausschuss selbst bieten. Als Beispiel für sein 
Dienen als ein solches Forum sei die Erarbeitung einer durch ihn verabschiedeten 
Gender Strategy genannt, in welcher er sich allgemein mit dem Thema der Förderung 
der Partizipation von Frauen im Peacebuilding-Bereich befasst und welche die erste 
ihrer Art im Rahmen eines zwischenstaatlichen VN-Organs darstellt.177 Auch dem 
PBSO kommt in dieser Hinsicht angesichts seiner hervorgehobenen Bedeutung bei 
der Sammlung und Analyse von Peacebuilding-Expertise verschiedener Abteilungen 
des Sekretariats eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der PBC zu.178  

Inhaltlich sollen bei der Herausarbeitung dieser allgemeinen Normen und Standards 
insbesondere auch völkerrechtliche Aspekte der Behandlung von Post-Konflikt-
Staaten und -Gesellschaften, etwa in Verbindung mit Fragen eines Jus post bellum, 
berücksichtigt werden.179 Es kann in diesem Rahmen nicht vertieft auf die Diskussio-
nen um das grundsätzliche Verständnis bzw. Erfordernis des Jus post bellum einge-
gangen werden.180 Für die Zwecke dieser Arbeit ist hiermit der „völkerrechtliche […] 
Regelungsrahmen“181 gemeint, welcher in der Phase des Übergangs vom Krieg zum 
Frieden zur Anwendung kommt.182 Systematisch sind die, in einen solchen mögli-
chen Rahmen aufzunehmenden, Normen als „Bausteine“ eines Jus post bellum zu 
verstehen.183 Da ein eindeutiger völkerrechtlicher Regelungskomplex in diesem Be-
reich bisher weder in Gestalt von Völkervertrags- noch Gewohnheitsrecht existiert, 
könnte die PBC insoweit eine bedeutende Rolle bei seiner Entwicklung spielen.184 
Das Potenzial der Kommission besteht hierbei weniger in der Erarbeitung spezifi-
scher substanzieller Normen, als vielmehr in der Schaffung eines solchen Regelungs-
rahmens auf eine umfassende und grundsätzliche Art und Weise.185 Zwar gehört die 
Befassung mit Jus post bellum nicht zum expliziten Aufgabenbereich der PBC, aller-
dings kann sie gerade durch ihren regen Austausch mit allen relevanten Peacebuil-
ding-Beteiligten zu einer Zentralisierung der Verständnisse der verschiedenen Ak-
teur*innen von anwendbaren Peacebuilding-Regeln beitragen.186 Die Kommission 
stellt mithin ein ideales Forum für die Erarbeitung eines einheitlichen normativen 
Regelungsrahmens für die Nachkonfliktphase dar.187 Es ist jedoch insofern auch fest-
zuhalten, dass die reine Formulierung von best practices zum jetzigen Zeitpunkt noch 
“still far from law creation“ ist.188  
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Eine weitere Möglichkeit der PBC, welche in denselben Themenbereich des Jus post 
bellum fällt, sei in diesem Rahmen abschließend noch kursorisch aufgezeigt. Im Jahr 
2001 wurde durch die International Commission on Intervention and State Sovereignty 
(ICISS) das Konzept der sog. Responsibility to Protect (R2P) erarbeitet, welche die 
ICISS in drei Verantwortungsstufen (Responsibility to Prevent, Responsibility to React 
und Responsibility to Rebuild) einteilte.189 Besonders relevant für die Peacebuilding-
Phase ist dabei naturgemäß die Responsibility to Rebuild, oder auch Wiederaufbauver-
antwortung.190 Im Abschlussdokument des Weltgipfels 2005 wurde zwar das gene-
relle Konzept der R2P von den VN-Mitgliedsstaaten anerkannt, allerdings erfolgte 
darin keine explizite Nennung der Wiederaufbauverantwortung.191 Teils wird hier-
bei argumentiert, die Schaffung der PBC stelle bereits an sich die implizite Bestäti-
gung dieser Verantwortung dar,192 jedoch ist angesichts eines mangelnden dahinge-
henden Bekenntnisses der Staatengemeinschaft Vorsicht vor verfrühten Schlüssen 
geboten.193 Klar wird jedenfalls bei genauerer Betrachtung das große Potential der 
PBC durch die ihrer Arbeit zu Grunde liegenden Prinzipien, wie z. B. der national 
ownership (s. o.), der breiten Beteiligung aller relevanten Beteiligten und des langfris-
tigen Engagements im jeweiligen Post-Konflikt-Staat, sich zumindest teilweise zu 
einer „institutionelle[n] Verkörperung“ der Responsibility to Rebuild zu entwi-
ckeln.194 

Besonders die beiden letztgenannten Möglichkeiten gehen in ihren potentiellen 
Auswirkungen über den Rahmen des VN-Systems hinaus und sind folglich in einem 
umfassenderen völkerrechtlichen Kontext zu verstehen.  

Während in einigen der in diesem Abschnitt dargestellten Bereichen bereits erste 
Schritte der PBC zur Wahrnehmung ihrer Möglichkeiten zu verzeichnen sind, stehen 
diese in anderen noch aus. Unabhängig davon ist eines jedoch klar: als einziges VN-
Organ, das explizit die politischen, sicherheits- und entwicklungsbezogenen Funkti-
onen der Organisation miteinander verbindet, hat sie einen erheblichen strategischen 
Vorteil und mithin das Potential, mit der Zeit einen immensen praktischen Unter-
schied innerhalb des VN-Systems zu machen.195  

VI. Fazit  

Betrachtet man die vorangegangenen Ausführungen zu den Aufträgen und Mög-
lichkeiten der Kommission für Friedenskonsolidierung vor dem Hintergrund des 
eingangs erwähnten aktuellen Anstiegs und der zunehmenden Verkomplizierung 
weltweiter Konfliktgeschehen, wird die Relevanz der umfassenden Funktionsfähig-
keit und effektiven Arbeit der PBC besonders deutlich.  

Der von Generalsekretär António Guterres in Reaktion auf diese internationalen Ent-
wicklungen eingeschlagene Kurs der stärkeren Fokussierung der VN in ihrer Ge-
samtheit auf die Konfliktprävention hat, zusammen mit den Konsequenzen der Über-
prüfung des VN-Peacebuilding-Systems 2015, insoweit bedeutend zu einer Neudefi-
nition des Verständnisses der VN von Peacebuilding beigetragen. Durch die Erweite-
rung des Begriffs wurde die PBC, wie die obigen Untersuchungen verdeutlicht ha-
ben, einerseits in die Lage versetzt ihre Aufträge besser erfüllen zu können. Anderer-
seits haben sich ihr zudem neue Möglichkeiten eröffnet, im System der VN insoweit 
eine klarer definierte Rolle einzunehmen.  



VI Fazit 15 

Fielen die Urteile über ihre Arbeit und die Vorhersagen bezüglich ihrer zukünftigen 
Einflussmöglichkeiten während des ersten Jahrzehnts ihres Bestehens im Schrifttum 
größtenteils sehr kritisch aus,196 gab es gerade in den letzten vier Jahren mehr Raum 
für optimistischere Prognosen.  

Inwiefern in dieser Hinsicht bereits Fortschritte eingetreten sind bzw. in welchen Be-
reich weiterhin Verbesserungsbedarf besteht, wird im Rahmen einer erneuten Über-
prüfung des VN-Peacebuilding-Systems 2020 ausgewertet werden. Die PBC ergriff 
diesbezüglich bereits Initiative, indem sich ihr Vorsitzender im September 2019 mit 
frühzeitigen Vorschlägen bezüglich des Umfangs und der Ausführung des 2020 Re-
view an den Präsidenten der Generalversammlung wandte.197 

Die aktuell bestehende größere Aufgeschlossenheit anderer VN-Organe und interna-
tionaler Akteur*innen ihr gegenüber sollte die PBC indes nutzen, um sich im VN-
System weiter zu profilieren und ihre Rolle als Brücke zwischen den Peacebuilding-
Beteiligten weiter zu verfestigen. 
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